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I. Einleitung 

 
1. Die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF) besuchte am 12. April 20231 

bzw. am 6. Juni 20232 im Rahmen der Überprüfung der menschenrechtlichen Standards 

im Bereich der Alters- und Pflegeheime das Pflegezentrum Bauma AG in Bauma/ZH.3 Die 

Besuche wurden wenige Tage davor schriftlich angekündigt. Die Kommission legte ein be-

sonderes Augenmerk auf die Anwendung und Dokumentation von Massnahmen zur Ein-

schränkung der Bewegungsfreiheit, auf die Beschwerdemöglichkeiten, die Gewaltpräven-

tion sowie die medizinische und pflegerische Versorgung von Bewohnerinnen und Bewoh-

nern in den geschlossenen Abteilungen.  

 

2. Die Delegationen unterhielten sich während der Besuche mit Bewohnerinnen und Bewoh-

nern, mit den Leitungspersonen sowie mit Mitarbeitenden. Die Delegationen wurden je-

weils freundlich empfangen und die gewünschten Dokumente4 zur Verfügung gestellt. Im 

Rahmen der Schlussgespräche an den jeweiligen Besuchstagen teilten die beiden Dele-

gationen der Leitung ihre ersten Erkenntnisse mit.  

 

3. Die im Bericht enthaltenen Feststellungen und Empfehlungen teilte die Kommission im 

Rahmen des Feedbackgesprächs von 17. Januar 2024 der Leitung des Pflegezentrums 

Bauma AG mit.  

 

 

A. Einleitende Bemerkungen   

 
4. Das Pflegezentrum Bauma AG ist eine Einrichtung im Alters- und Pflegebereich des Kan-

tons Zürich und liegt im Zuständigkeitsbereich der Gesundheitsdirektion. Gemäss kanto-

nalen Vorgaben unterstehen die Alters- und Pflegeheime der gesundheitspolizeilichen Auf-

sicht der Bezirksräte sowie der gesundheitspolizeilichen Oberaufsicht der Gesundheitsdi-

rektion.5 Gemäss erhaltenen Informationen, besuchen die mit der Heimaufsicht betrauten 

Mitglieder der Bezirksräte, jede Einrichtung des entsprechenden Bezirkes jährlich oder 

mindestens alle zwei Jahre. Gestützt auf diese Besuche, erstattet der Bezirksrat der Ge-

sundheitsdirektion jährlich Bericht. So stattete das zuständige Mitglied des Bezirksrates 

Pfäffikon im Oktober 2022 dem Pflegezentrum Bauma AG einen Besuch ab.6 

 
1 Die Delegation bestand am 12. April 2023 aus Regula Mader (Delegationsleiterin und ehemalige Präsidentin der 
NKVF), Leo Näf (Kommissionsmitglied), Denise Balmer (externe Pflegeexpertin), Livia Hadorn (Geschäftsführerin) 
und Alexandra Kossin (wissenschaftliche Mitarbeiterin).  
2 Die Delegation bestand am 6. Juni 2023 aus Leo Näf (Delegationsleiter und Kommissionsmitglied), Dr. med. 
Ursula Klopfstein-Bichsel (Kommissionsmitglied), Erika Steinmann (Kommissionsmitglied), und Alexandra Kossin 
(wissenschaftliche Mitarbeiterin). Der Fokus des zweiten Besuches lag auf der medizinischen Versorgung. 
3 Das Pflegezentrum Bauma AG gehört zur Töss-Gruppe. Am 6. Juni 2023 zählte das Pflegezentrum Bauma AG 
146 Bewohnerinnen und Bewohner. Gemäss den der Kommission zugestellten Informationen war am Tag des 
Besuches die jüngste Bewohnerin 27 Jahre alt und die Älteste 88 Jahre alt.  
4 U.a. Konzepte, Richtlinien sowie Merkblätter, Register zu bewegungseinschränkenden Massnahmen.  
5 Art. 37 Gesundheitsgesetz (GesG) vom 2. April 2007, LS 810.1.  
6 Die Kontrollpunkte umfassen die Organisation des Pflegezentrums, Massnahmen der Qualitätssicherung, Per-
sonal und Ausbildung, Pflege und Betreuung, Pflege und Betreuungsdokumentation, Infrastruktur und Sicher-
heitskonzept. Im Rahmen des Sicherheitskonzepts werden folgende Punkte abgedeckt: 
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5. Das Pflegezentrum Bauma AG hat sich auf die Langzeitbetreuung von erwachsenen Per-

sonen mit stark chronifizierten psychiatrischen Erkrankungen spezialisiert.7 Bei der Durch-

sicht der Dokumente stellten die Delegationen fest, dass ein wesentlicher Teil der Bewoh-

nenden schwerwiegende psychiatrische Erkrankungen mit einem komplizierten Krank-

heitsverlauf haben (wie beispielweise Schizophrenien, schizoaffektive Störungen, Suchter-

krankungen, schwere Persönlichkeitsstörungen, erworbene kognitive Einschränkungen). 

Häufig gehen die psychiatrischen Erkrankungen mit verschiedenen körperlichen Erkran-

kungen einher, die Pflege und Betreuung erfordern.  

 

6. Das Pflegezentrum Bauma AG nimmt freiwillig eintretende Personen sowie Personen mit 

einer zivil- oder strafrechtlichen Massnahme auf. Gemeinsam ist allen Bewohnenden der 

hohe Pflegebedarf.8 Am 6. Juni 2023 befanden sich gemäss erhaltener Liste im Pflege-

zentrum 39 Bewohner und Bewohnerinnen mit einer Massnahme nach Art. 59 StGB9, sie-

ben Bewohner mit einer Verwahrung nach Art. 64 StGB, ein Bewohner in Sicherheitshaft, 

drei Bewohner in einem modifizierten Strafvollzug gemäss Art. 80 StGB und 35 Bewohner 

und Bewohnerinnen mit einer behördlich angeordneten fürsorgerischen Unterbringung 

(FU). Zudem befanden sich 59 freiwillig eingetretene Bewohnerinnen und Bewohner im 

Pflegezentrum. Der Aufenthalt in Pflegezentrum kann sehr lang sein.10 

 

7. Die Unterbringung von Bewohnenden mit unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen er-

schwerte die Überprüfung der menschenrechtlichen Standards.  

 

i. Vollzug von stationären therapeutischen Massnahmen nach Art. 59 StGB  

 
8. Nach Art. 379 StGB können Kantone privat geführten Anstalten und Einrichtungen die Be-

willigung erteilen, (…) Massnahmen nach Art. 59-61 und 63 StGB zu vollziehen. Die privat 

geführten Anstalten und Einrichtungen unterstehen der Aufsicht der jeweiligen Kantone.  

 

9. Das Pflegezentrum Bauma AG ist vom Ostschweizer Strafvollzugskonkordat (OSK)11 als 

eine Einrichtung für den Vollzug stationärer Therapien nach Art. 59 StGB anerkannt.12  

 
Medikamentenbewirtschaftung, Umgang mit unvorhersehbaren Situationen bzw. gravierende Vorkommnisse, 
Umgang mit aussergewöhnlichen Todesfällen, Verhalten im Brandfall, Vorgehen bei Pandemien und Suizidprä-
vention. 
7 Spezialangebote Pflegezentrum Bauma, Bauma_Spezialangebote.pdf (pz-bauma.ch).  
8 Bei der stichprobenartigen Prüfung der medizinischen Unterlagen fiel der Delegation die ausgeprägte Pflegebe-
dürftigkeit insbesondere bei Bewohnern mit einer Verwahrung nach Art. 64 StGB und Bewohnerinnen und Be-
wohnern mit einer stationären Massnahme nach Art. 59 StGB auf. 
9 Schweizerisches Strafgesetzbuch (StGB), vom 21. Dezember 1937, SR 311.0. Und eine Person aufgrund des 
Strafgesetzbuch (StGB) des Fürstentums Liechtensteins vom 24. Juni 1987, 311.0. 
10 So befanden sich zwei Bewohner seit fast 23 Jahren in Bauma (Eintritt im Jahr 2000). Ein Bewohner mit einer 
Massnahme nach Art. 59 StGB befand sich seit 11 Jahren im Pflegezentrum; ein Bewohner mit einer Verwahrung 
nach Art. 64 StGB war seit fünf Jahren im Pflegezentrum; ein Bewohner und eine Bewohnerin mit einer FU waren 
seit acht Jahren im Pflegezentrum untergebracht.  
11 Liste-59er-Einrichtungen-2022-10.pdf (osk-web.ch).  
12 Eine Liste des Konkordats der Kantone der Nordwest- und Innerschweiz über den Vollzug von Strafen und 
Massnahmen (NWI-CH) mit den konkordatlich anerkannten Einrichtungen ist gemäss erhaltenen Informationen in 
Vorbereitung. 

https://www.pz-bauma.ch/files/7116/1303/8134/Bauma_Spezialangebote.pdf
https://www.osk-web.ch/assets/files/pdf/vollzugseinrichtungen/Liste-59er-Einrichtungen-2022-10.pdf
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10. Gemäss den erhaltenen Informationen stellen eine akute Selbst- und/ oder Fremdgefähr-

dung oder eine erhöhte Fluchtgefahr in der Regel ein Ausschlusskriterium für die Auf-

nahme im Pflegezentrum Bauma AG dar.13 

 

ii. Vollzug einer Verwahrung nach Art. 64 StGB 

 

11. Grundsätzlich wird die Verwahrung nach Art. 64 StGB in einer Massnahmenvollzugsein-

richtung, in einer geschlossenen Strafanstalt oder in einer geschlossenen Abteilung einer 

offenen Strafanstalt vollzogen.14  

 

12. Das Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz (NWI-CH) hat im Oktober 

2021 ein Merkblatt mit Empfehlungen betreffend den ordentlichen Verwahrungsvollzug ge-

mäss Art. 64 StGB verabschiedet.15 Nach diesem Merkblatt kann der Vollzug je nach Ge-

sundheitszustand der verwahrten Person auch in privaten Einrichtungen erfolgen, wenn – 

kumulativ – die Voraussetzungen für eine Aufhebung der Verwahrung nicht gegeben sind, 

die Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes i.S.v. Art. 80 Abs. 1 lit. a StGB einen aus-

geprägten Schweregrad aufweist und über längere Dauer anhält bzw. voraussichtlich an-

halten wird, der Beeinträchtigung des Gesundheitszustandes in einer staatlichen Vollzugs-

einrichtung auch bei Anpassung der Haftbedingungen nicht angemessen begegnet wer-

den kann und die privaten Einrichtungen die im Einzelfall gebotenen Sicherheitsvorkeh-

rungen gewährleisten sowie die durch Bundesrecht und kantonales Recht vorgegebenen 

Anforderungen erfüllen können. 

 

13. Das Konkordat der OSK hat dieselben Voraussetzungen in einem im September 2023 ver-

abschiedetes Merkblatt übernommen.16 

 

14. Eine akute Selbst- und/oder Fremdgefährdung oder eine erhöhte Fluchtgefahr stellen ge-

mäss erhaltenen Informationen in der Regel ein Ausschlusskriterium für die Aufnahme ei-

ner verwahrten Person im Pflegezentrum Bauma AG dar.17  

 

15. Die Festlegung des entsprechenden Settings (offene/geschlossene Abteilung und Pro-

gressionsstufen) erfolgt in Absprache zwischen den Justizbehörden und der Einrichtung.  
  

iii. Vollzug einer fürsorgerischen Unterbringung nach Art. 426 ZGB18 

 

 
13 Konzept der geschlossenen/ geschützten Stationen, Pflegezentrum Bauma, Toss Gruppe, S. 2. 
14 Art. 64 Abs. 4 i. V. m. Art. 76 Abs. 2 StGB; HEER Marianne, Art. 56, 64 N 101–134, 64a, 64b und 90 StGB, in: 
Niggli Marcel Alexander/Wiprächtiger Hans (Hrsg.), Strafrecht I, Basler Kommentar, 3. Auflage, Basel 2013, Art. 
90, N 23. 
15 NWI-CH, Merkblatt mit Empfehlungen und Erläuterungen betreffend den Vollzug der ordentlichen Verwahrung 
gemäss Art. 64 StGB, 22. Oktober 2021, SSED 30.6, Unter der Marginalie zu Art. 10 «Vollzug der Verwahrung in 
privaten Einrichtungen».  
16 Merkblatt betreffend den Vollzug der Verwahrung nach Art. 64 StGB, Ostschweizer Strafvollzugskonkordat, 
25.09.2023, MB-Verwahrungsvollzug-20230925.pdf (osk-web.ch).  
17 Konzept der geschlossenen/ geschützten Stationen, Pflegezentrum Bauma, Toss Gruppe, S. 2. 
18 Schweizerisches Zivilgesetzbuch (ZGB), SR. 210. 

https://www.osk-web.ch/assets/files/pdf/rechtserlasse/MB-Verwahrungsvollzug-20230925.pdf
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16. Eine fürsorgerische Unterbringung (FU) kann in einer geeigneten Einrichtung durchgeführt 

werden, wenn die nötige Behandlung oder Betreuung nicht anders erfolgen kann.19 Eine 

fürsorgerische Unterbringung kann auch in einer Wohn- und Pflegeeinrichtung durchge-

führt werden.  

 

17. Die Delegation stellte bei der Durchsicht der Unterlagen fest, dass die FU von der jeweili-

gen Kindes- und Erwachsenschutzbehörde (KESB) angeordnet worden waren. Die KESB 

überprüfen auch die Weiterführung der FU (Art. 431 ZGB). Die behandelnden Ärztinnen 

und Ärzte sowie die Pflegenden werden vor der regelmässigen Überprüfung durch die 

KESB aufgefordert, eine aktuelle Einschätzung zur Pflege-, Behandlungs- und Betreu-

ungsbedürftigkeit abzugeben. Die KESB entscheidet nach einer persönlichen Anhörung, 

ob die FU weitergeführt wird und ob die Einrichtung noch der geeignete Ort für die Unter-

bringung ist. Gegen diesen Entscheid gibt es ein Rechtsmittel.  

 

18. Gemäss Angaben wird einer Aufnahme im Pflegezentrum in der Regel zugestimmt, wenn 

keine Ausschlusskriterien wie akute Fluchtgefahr, akute Selbst- oder Fremdgefährdung 

vorliegen.20 Die Unterbringung auf einer geschlossenen Abteilung hängt von der Abspra-

chefähigkeit, dem psychischen Zustand und der Selbst- und/oder Fremdgefährdung der 

betroffenen Person ab.  

 

iv. Durchmischung der Bewohnenden  
 

19. Gemäss Angaben der Leitung des Pflegezentrum Bauma AG erfolgt die Aufteilung der 

Bewohnerinnen und Bewohner auf den Abteilungen aufgrund der Diagnose und der Be-

dürfnisse im Einzelfall. Daher kann es auf den einzelnen Abteilungen zu einer Durchmi-

schung von Bewohnenden mit unterschiedlichen rechtlichen Settings kommen. So leben 

etwa Bewohnerinnen und Bewohner mit einer FU auf derselben Abteilung wie Bewohne-

rinnen oder Bewohner mit einer Massnahmen nach Art. 59 StGB. Die Kommission erhielt 

hierzu die Rückmeldung, dass vereinzelt Bewohnende mit einer FU die Durchmischung 

mit strafrechtlich verurteilten Personen als störend empfinden. Die Kommission stuft die 

Durchmischung als problematisch ein, insbesondere wenn FU Bewohnende unter dem all-

gemein strengen Sicherheitsdispositiv leiden.21  

 

 
II. Beobachtungen, Feststellungen und Handlungsbedarf 

 

A. Infrastruktur  

 

20. Das Pflegezentrum Bauma AG besteht aus einem ehemaligen Spitalgebäude, das umge-

baut und durch verschiedene Neubauten erweitert wurde. Der Gebäudekomplex wirkt un-

übersichtlich und verschachtelt. Verbindend zwischen zwei Gebäudeteilen ist die Cafeteria 

 
19 Art. 426 ZGB. 
20 Konzept der geschlossenen/ geschützten Stationen, Pflegezentrum Bauma, Toss Gruppe, S. 2.  
21 Benjamin Brägger/Tanja Zangger, Freiheitsentzug in der Schweiz, 2020, S. 13.  
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im Erdgeschoss. Die Gänge und Räume sind insbesondere im Neubau eng und kurz, was 

die Bewegungsmöglichkeiten für Personen, die in den geschlossenen Abteilungen leben, 

einschränkt.  

 

21. Nach Einschätzung der Kommission sind die Gänge und Gemeinschaftsräume nüchtern 

gehalten und wirken kaum wohnlich.22 Die Aufenthaltsräume sind funktional eingerichtet, 

aber nicht gemütlich. Der Delegation fiel auf, dass sich wenige Bewohnende in den Auf-

enthaltsräumen im Neubau aufhalten. Die Bewohnerinnen und Bewohner bestätigten in 

Gesprächen mit der Delegation, dass die Räume und die Aussenbereiche nicht wohnlich 

wirkten. In Anbetracht der Tatsache, dass Bewohnende teilweise längere Zeit im Pflege-

zentrum Bauma AG untergebracht sind, regt die Kommission an, der Gestaltung der Innen- 

und Aussenräume Rechnung zu tragen.  

 

22. Das alte Gebäude verfügt über eine Dachterrasse und eine Terrasse im Erdgeschoss, die 

beide frei für die Bewohnenden zugänglich sind. Im Neubau haben sie nur in Begleitung 

Zugang zu den Aussenbereichen.23 Je nach Progressionsstufe können sich Bewohnerin-

nen und Bewohner auch auf dem Zentrumareal bewegen. Die Kommission erinnert daran, 

dass den Bewohnenden täglich Bewegung an der frischen Luft ermöglicht werden muss.24  

 

23. Alle Zimmer sind als Einzelzimmer eingerichtet und mit einem Schlüssel bzw. einem pro-

grammierbaren Badge abschliessbar. Sie können mit persönlichen Gegenständen wie 

bspw. Bildern und Fotos dekoriert werden. Die Zimmer im Altbau haben keine Nasszelle, 

sondern nur ein Lavabo. Die Toiletten und Duschen befinden sich auf dem Gang. 

 

24. Das Pflegezentrum verfügt über einen nicht frei zugänglichen, gut ausgestatteten Fitness-

raum. Im Neubau gibt es zudem auf jeder Abteilung einen kleinen Fitnessraum, der u.a. je 

mit einem Hometrainer ausgestattet ist. Die Glastür ermöglicht die Einsicht vom Gang, was 

nach den erhaltenen Rückmeldungen eine Hürde für dessen Benutzung sein kann. Ge-

mäss den Angaben der Leitung muss der Zugang zu den Fitnessräumen kontrolliert wer-

den, weil bei einzelnen Bewohnerinnen und Bewohnern ein Gesundheitsrisiko besteht. Die 

Kommission kann dieses Argument nur teilweise nachvollziehen. Die Kommission emp-

fiehlt mehr Bewegungsmöglichkeiten bzw. frei zugängliche Sportmöglichkeiten an-

zubieten.  

 

i. Geschlossene Abteilungen  

 

25. Das Pflegezentrum verfügt vorwiegend über geschlossene Abteilungen. Diese können ent-

weder über eine gesicherte Türe oder mit Lift und einem individuell programmierten Badge 

 
22 Gemäss Angaben der Leitung sind den Gestaltungsräumlichkeiten aufgrund feuerpolizeilicher Auflagen enge 
Grenzen gesteckt.  
23 D.h. eine Dachterrasse und für die Bewohnerinnen zusätzlich einen eingezäunten begrünten Aussenbereich im 
Erdgeschoss. 
24 CPT, Persons deprived of their liberty in social care establishments, 21. Dezember 2020, CPT/Inf(2020)41, Ziff. 
12; Bericht des CPT an die österreichische Regierung über seinen Besuch in Österreich vom 15. bis 25. Februar 
2009, CPT/ Inf (2010) 5, Ziff. 126.  
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betreten bzw. verlassen werden. In allen Abteilungen sind Überwachungskameras instal-

liert. Entsprechende Hinweise finden sich in allen Abteilungen. 

 

26. Je eine geschlossene Abteilung wird als reine Frauen- bzw. Männerabteilung geführt. 

 

27. Gemäss den erhaltenen Unterlagen werden in den geschlossenen Abteilungen in erster 

Linie Bewohnende untergebracht, die eine Verwahrung nach Art. 64 StGB bzw. eine Mas-

snahme nach Art. 59 StGB haben. Darüber hinaus werden auch Personen mit einer FU 

oder im Rahmen eines modifizierten Strafvollzuges untergebracht.25  

 

ii. Vollzugsbedingungen für Bewohner mit einer Verwahrung (Art. 64 StGB)  

 

28. Die Kommission hat in ihrem Schwerpunktbericht über die schweizweite Überprüfung der 

Grundrechtskonformität des Verwahrungsvollzugs26 ausgeführt, dass sich die materielle 

Ausgestaltung des Verwahrungsvollzuges an den Sicherheitsbedürfnissen der Gesell-

schaft zu orientieren hat. Es gilt also insbesondere eine Flucht zu verhindern. Innerhalb 

der Vollzugseinrichtung ist den verwahrten Personen ein möglichst normaler Alltag zu er-

möglichen. Das heisst insbesondere auch, dass sich die betroffenen Personen innerhalb 

der Einrichtung möglichst frei bewegen und ihren Alltag sinnvoll strukturieren und gestalten 

können müssen. Alle Einschränkungen, die nicht sicherheitsrelevanten Charakter aufwei-

sen oder dem geordneten Ablauf der Einrichtung dienen, sind zu vermeiden. 

 

29. Je nach Progressionsstufe können verwahrte Personen im Pflegezentrum Bauma AG in 

Begleitung eines Mitarbeitenden die Cafeteria besuchen. Nach Absprache mit den Justiz-

vollzugsbehörden ist auch eine Teilnahme an begleiteten Besuchen auf einem Bauernhof 

möglich. Mit Besorgnis nahm die Kommission jedoch zur Kenntnis, dass die Bewegungs-

möglichkeiten der Verwahrten im Pflegezentrum Bauma aufgrund der baulichen Gegeben-

heiten der jeweiligen Abteilungen sehr eingeschränkt sind. So leben einige der verwahrten 

Bewohnenden in einer geschlossenen Abteilung, die nur über eine relativ kleine und wenig 

ansprechende Terrasse als Aussenbereich verfügt. Ein eher kurzer Flur kann zudem kaum 

weitere Bewegungsmöglichkeiten bieten. Die Kommission nimmt zur Kenntnis, dass in ei-

ner anderen geschlossenen Abteilung ein gemeinsamer Aufenthaltsraum eingerichtet 

wurde, in dem Aktivitäten angeboten werden.  

 

30. In Anbetracht der Situation, dass verwahrte Personen mehrere Jahre im Pflegezentrum 

Bauma AG verbringen müssen (Ziff. 6), dürfen die materiellen Aufenthaltsbedingungen 

auch bei Vorliegen einer Pflegebedürftigkeit nicht zu einschränkend sein. Aufgrund der 

begrenzten Platzverhältnisse, der begrenzten Bewegungsmöglichkeiten und auch im Hin-

blick auf die karg eingerichteten Räumlichkeiten entsprechen die 

 
25 Konzept der geschlossenen/ geschützten Stationen, Pflegezentrum Bauma, Toss Gruppe, S. 2.  
26 Thematischer Schwerpunktbericht über die schweizweite Überprüfung der Grundrechtskonformität des Verwah-
rungsvollzugs (Art. 64 StGB) durch die Nationale Kommission zur Verhütung von Folter, 2019-2021, NKVF, 
(NKVF Verwahrungsbericht), Ziff. 2.  
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Unterbringungsbedingungen nicht den grund- und menschenrechtlichen Standards und 

sind als nicht menschenrechtskonform einzustufen.27 

 

 

B. Anwendung von freiheitsbeschränkenden Massnahmen  

 
31. Aufgrund der gesetzlichen Grundlage zu den bewegungseinschränkenden Massnahmen 

muss zwischen mittels Betreuungsvertrag untergebrachte Bewohnende28, fürsorgerisch 

untergebrachte Bewohnende29, Bewohnende im Massnahmenvollzug nach Art. 59 StGB30 

und Bewohnende in Verwahrung nach Art. 64 StGB31 unterschieden werden. Bei der stich-

probenartigen Durchsicht der Dokumentation fiel der Kommission auf, dass die relevante 

gesetzliche Grundlage bei der Anordnung von bewegungseinschränkenden Massnahmen 

nicht aufgeführt war bzw. die Kommission konnte nicht eruieren, welche Rechtsgrundlage 

für die Anordnung einer Massnahme im Einzelfall anwendbar war. 

 

32. Die Kommission vertritt die Meinung, dass je nach Unterbringungsgrundlage die Rechts-

mittel unterschiedlich sind. Bei Bewohnenden ausserhalb des Straf- und Massnahmenvoll-

zugs erfolgen bewegungseinschränkende Massnahmen nach Art. 383 ff. ZGB. Werden 

bewegungseinschränkende Massnahmen im Rahmen einer FU angeordnet ist die Be-

schwerdeinstanz dann allerdings nicht die KESB, sondern das Gericht.32 Der Gesetzes-

wortlaut des Patientinnen- und Patientengesetzes des Kantons Zürich stellt nicht klar, ob 

für Bewohnende im Massnahmenvollzug die Regeln nach Art. 385 ZGB (Beschwerde bei 

der KESB) oder Art. 439 Abs. 1 Ziff. 5 und Abs. 2 ZGB (Beschwerde beim Gericht) an-

wendbar sind.  

 

i. Medizinische Massnahme ohne Zustimmung oder in Notsituation  

 
33. Das Pflegezentrum verfügt über zwei Formulare, um zwischen Anwendung von freiheits-

beschränkenden Massnahmen und Zwangsmassnahmen zu unterscheiden. Im Formular 

“Verordnung einmaliger Zwangsmassnahmen“ wird die Zwangsmedikation (oral/injiziert) 

als mögliche Massnahme aufgeführt. Was unter dem Begriff Zwangsmedikation verstan-

den wird, bleibt der Kommission indes unklar.  

 

34. Die Kommission erinnert daran, dass eine Behandlung ohne Zustimmung nach Art. 434 

 
27 NKVF Verwahrungsbericht, Ziff. 125.  
28 Art. 383 ff ZGB.  
29 Hier sind sinngemäss dieselben Bestimmungen anwendbar, Art. 438 i.V.m. Art. 383 ff. ZGB.  
30 Auch wenn der Massnahmenvollzug in einem Pflegeheim erfolgt, gelten nicht direkt die zivilrechtlichen Bestim-
mungen. Diese beziehen sich ausdrücklich nur auf Personen, die mit einem Betreuungsvertrag (Art. 382 ZGB) 
oder fürsorgerisch untergerbacht wurden. Der Kanton Zürich erklärt die erwachsenenschutzrechtlichen Verfah-
rens- und Rechtschutzbestimmungen über freiheitseinschränkende Massnahmen auch dann für anwendbar, 
wenn solche Massnahmen nicht gestützt auf Art. 383 ff ZGB angeordnet werden, sondern Personen im Straf- 
oder Massnahmenvollzug betroffen sind, die in Spitälern oder Pflegeheime untergebracht wurden (§ 1 Abs. 1 
i.V.m. § 24 Abs. lit. 1 b, § 25 und § 27 Patientinnen- und Patientengesetz PatG) vom 5. April 2004, 813.13.z).   
31 Siehe oben.  
32 Art. 438 zweiter Satz, Art. 389 Abs. 1 Ziff. 5 und Abs. 2 ZGB.  
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ZGB in einem Alters- und Pflegeheim nicht zulässig ist33. Daran vermag das Patientenge-

setz des Kantons Zürich nichts zu ändern. Die Kommission empfiehlt deshalb auf Be-

handlung ohne Zustimmung zu verzichten ausser es sei vom Amt für Justizvollzug 

als massnahmenindizierte Behandlung angeordnet worden.  

 

ii. Massnahmen zur Einschränkung der Bewegungsfreiheit34 

 
35. Die Kommission nahm zur Kenntnis, dass drei Bewohnerinnen, die mit einer FU im Pfle-

gezentrum Bauma AG untergebracht wurden, nach der Aufhebung der FU auf eigenen 

Wunsch in der geschlossenen Abteilung verblieben sind. Die drei Bewohnerinnen können 

grundsätzlich die Abteilung verlassen, müssen sich aber bei den Mitarbeitenden jeweils 

ab- bzw. wieder anmelden.  

 

36. Die Kommission nimmt zur Kenntnis, dass nach Auskunft der Leitung keine Zewi-Decken 

eingesetzt werden. Allerdings fand die Delegation im Rahmen ihrer Überprüfung eine 

schriftliche Anordnung für eine Zewi-Decke (2020-2022). Zudem wird im Formular «An-

wendung von freiheitsbeschränkenden Massnahmen» die Zewi-Decke als mögliche frei-

heitsbeschränkende Massnahme aufgeführt. Die Kommission erinnert daran, dass die 

Anwendung von Pflegedecken wie Zewi-Decken gefährlich sein kann und empfiehlt 

deshalb, von ihrem Einsatz abzusehen.35   

 

37. Im Formular «Verordnung einmaliger Zwangsmassnahmen» werden folgende Massnah-

men aufgeführt: Isolierung geschlossen, Wickeltechnik zur Durchführung des Transportes, 

Wickeltechnik als befristete Fixation, Zwangsmedikation (siehe oben) und anderes. Die 

Wickeltechnik wird gemäss Angaben benutzt, um eine stark aufgebrachte Person am Bo-

den in einer Kindposition festzuhalten bis sie sich etwas beruhigt hat. Dann wird die be-

troffene Person in ein Leintuch gewickelt, damit die Mitarbeitenden den Raum bzw. den 

Isolierungsraum verlassen können. Die betroffene Person kann sich selbstständig, wenn 

gewünscht innerhalb von Sekunden aus dem Leintuchwickel befreien.  

 

38. Das Formular «Anwendung von freiheitsbeschränkenden Massnahmen» führt ebenfalls 

Fixierungen auf. Die Kommission nahm zur Kenntnis, dass nach Auskunft der Leitung 

keine Fixationen am Bett, aber Fixierungen anhand eines Bauchgurtes in Rollstühlen an-

gewendet werden.  

 

39. Bewegungseinschränkende Massnahmen bzw. Zwangsmassnahmen werden im Team 

besprochen und in der digitalen Pflegedokumentation erfasst. Die stichprobenartige Über-

prüfung ergab, dass das Visum der Ärztinnen und Ärzte, der Mitarbeitenden Pflege, der 

 
33 Die Anordnung einer «Behandlung ohne Zustimmung» nach Art. 434 ZGB findet nur Anwendung, wenn es um 
die Behandlung 1) einer psychischen Störung 2) im Rahmen einer FU 3) in einer psychiatrischen Klinik geht.  
34 Art. 383 ZGB.  
35 Siehe zum Beispiel Use of physical restraints in nursing homes: a multicentre cross-sectional study, Studie Hof-
mann et al. BMC Geriatrics, 2015; Mechanische Freiheitsbeschränkende Massnahmen (FBM) im Akutspital, Evi-
denzbasierte Leitlinie, Netzwerk Praxisentwicklung Universitätsspitäler Basel, Bern und Zürich, Juni 2017, S. 97 
ff.  
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Fachgruppe Erwachsenenschutz sowie den Angehörigen oder den Beiständinnen und Bei-

ständen eingeholt wird. Zudem wird die Massnahme regelmässig überprüft. Die vertre-

tungsbefugten Personen werden per E-Mail über die Massnahme informiert, jedoch ohne 

Hinweis auf mögliche Rechtsmittel. Grundsätzlich empfiehlt die Kommission, alle be-

wegungseinschränkenden Massnahmen schriftlich zu verfügen und mit einer 

Rechtsmittelbelehrung zu versehen (siehe Ziff. 32). 

 

40. Gemäss der stichprobenartigen Durchsicht der Dokumentation stellte die Kommission fest, 

dass die Anordnung bewegungseinschränkender Massnahmen zwar eine Begründung 

enthielt. Dennoch war es nicht konkret überprüfbar, ob die Massnahme im Einzelfall ver-

hältnismässig war. So waren keine milderen und vorgelagerten Massnahmen oder Mass-

nahmen, die nicht zielführend waren, benannt. Es wurde auch nicht ausgeführt, wieso mil-

dere Massnahmen von Anfang an aussichtslos gewesen wären. Zudem konnte die Kom-

mission teilweise nicht nachvollziehen, weshalb gleichzeitig zwei Massnahmen angeordnet 

wurden, die das gleiche Ziel verfolgten (z.B. Bettgitter und Klingelmatte). Bewegungsein-

schränkende Massnahmen werden regelmässig überprüft, aber die Begründungen für die 

Weiterführung der Massnahme waren nur kursorisch und es war nicht nachvollziehbar, 

weshalb die Massnahme weiterhin notwendig war. Die Kommission empfiehlt, die Pro-

zesse bzgl. Dokumentation zu überprüfen und wo nötig anzupassen. Die Dokumen-

tation muss vollständig und nachvollziehbar sein.36  

 

41. Die vier auf verschiedenen Abteilungen verteilten Isolationszimmer werden unterschiedlich 

benutzt: Bewohnende können sich auf eigenen Wunsch in diese zurückziehen (Reizab-

schirmung). In diesen Situationen bleiben die Türen jeweils offen. Aufgrund einer Anord-

nung der zuständigen Ärztinnen und Ärzte können Bewohnende im Rahmen einer Zwangs-

massnahme für maximal vier Stunden bei geschlossenen Türen im Insolationszimmer plat-

ziert werden. Die Delegation stellte nach Überprüfung der Unterlagen fest, dass eine Kon-

trolle alle 15 Minuten gemacht wird. Die Verlegung in das Isolationszimmer wird schriftlich 

verfügt. Es fehlt jedoch eine Rechtsmittelbelehrung im betreffenden Formular (siehe Ziff. 

32 und 39). Falls die betroffene Person sich innerhalb von wenigen Stunden nicht beruhigt, 

wird eine Verlegung in eine Psychiatrische Klinik vorgenommen.  

 

42. In einem der Isolationszimmer ist das Fenster mit einer Folie abgedeckt und verhindert so 

die Sicht nach aussen. Zwei der anderen Zimmer können vom Gang aus bzw. durch die 

Essensklappe eingesehen werden, was aus Sicht der Kommission problematisch ist. Bei 

den beiden Isolationszimmern im Neubau stellte die Delegation fest, dass bei Betreten des 

Vorraumes eine direkte Sicht auf den Toilettenbereich besteht. Die Kommission emp-

fiehlt, dass die Fenster im Vorraum mit einer Folie abgedeckt werden, die es zwar 

erlaubt, die Umrisse einer Person zu erkennen, aber ihre Privatsphäre schützt.  

 

43. Weiter stellte die Kommission fest, dass die Videoüberwachung den Toilettenbereich un-

verpixelt auf dem Überwachungsmonitor überträgt. Aufgrund der erhaltenen 

 
36 Art. 384 ZGB.  
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Rückmeldungen wird dieser Bereich nunmehr bereits verpixelt übertragen, was die Kom-

mission begrüsst.   

 

 

C. Behandlungs- und Vollzugsplan 
 

44. Die Kommission stellte mit Zufriedenheit fest, dass für alle Bewohnerinnen und Bewohner 

mit einer stationären Massnahme (Art. 59 StGB) ein detaillierter Behandlungsplan im Sinne 

eines Massnahmenvollzugsplans37 vorlag.  

 

45. Allerdings hatten die Bewohner mit einer Verwahrung nach Art. 64 StGB keinen Vollzugs-

plan im Sinne von Art. 90 Abs. 2 StGB. Die Kommission empfiehlt der gesetzlichen Vor-

gabe für das Erstellen von Vollzugsplänen nachzukommen. Die Kommission verweist 

auf die zentrale Bedeutung des Vollzugsplans und empfiehlt das Erstellen von indi-

vidualisierten Vollzugsplänen. Verwahrte Bewohnende sind aktiv in deren Ausarbei-

tung einzubeziehen.38 Die Kommission nimmt zur Kenntnis, dass mittlerweile Vollzugs-

pläne erstellt worden sind. Sie erinnert hier an die Richtlinien der Konkordate zum Thema 

Vollzugsplanung.  

 

46. Art. 433 ZGB schreibt einen schriftlichen Behandlungsplan vor, wenn eine Person zur Be-

handlung einer psychischen Störung in einer Einrichtung untergebracht wird. Der Behand-

lungsplan muss unter Einbezug der betroffenen Person und gegebenenfalls ihrer Vertrau-

ensperson durch die behandelnden Ärztinnen und Ärzte erstellt werden. Die Kommission 

stellte mit Zufriedenheit fest, dass bei Bewohnenden mit einer FU ein individueller Behand-

lungsplan mit den jeweiligen Zielen vorlag. Die Behandlungspläne werden regelmässig 

überprüft und bei Bedarf angepasst. Sie entsprechen somit den gesetzlichen Anforderun-

gen.39  

 

 

D. Progressionsstufen / Ausgangsregelungen  

 

47. Gemäss dem Konzept der geschlossenen Stationen40 sind im Rahmen einer Massnahme 

nach Art. 59 StGB oder einer Verwahrung nach Art. 64 StGB Progressionsstufen vorgese-

hen, die auf eine effiziente Deliktbearbeitung, auf eine prosoziale Entwicklung und auf ei-

nen erfolgreichen Behandlungsverlauf abzielen. 

 

48. Die Bewegungsmöglichkeiten innerhalb des Pflegezentrums sowie die Ausgangsregelun-

gen werden individuell anhand von sieben Progressionsstufen bestimmt. Diese reichen 

gemäss Konzept von keinem Ausgang aus der geschlossenen Abteilung, über Zugang zur 

Cafeteria, Spaziergang auf dem Zentrumsareal, Besuch des Bauernhofes bis zum 

 
37 Art. 90 Abs. 2 StGB. 
38 Siehe NKVF Verwahrungsbericht, Kapitel Vollzugsplan, Ziff. 70 - 83. 
39 Art. 433 Abs. 1 ZGB.  
40 Konzept der geschlossenen/ geschützten Stationen, Pflegezentrum Bauma, Toss Gruppe.  
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unbegleiteten Ausgang. Nach den erhaltenen Informationen beginnt jede neueintretende 

Person während der Eingewöhnungsphase grundsätzlich auf der ersten Stufe, in der kein 

Ausgang aus der geschlossenen Abteilung möglich ist. Die Dauer der Eingewöhnungs-

phase variiert je nach Person. Aufgrund den von der Leitung erhaltenen Angaben kann die 

betroffene Person allerdings in der Regel den geschützten Aussenbereich für den täglichen 

Spaziergang nutzen, mitunter zunächst unter Begleitung oder je nach Vorgabe der Justiz 

auch schon alleine. Voraussetzungen hierfür sind die psychische Stabilität, das Fehlen von 

akuter Fluchtgefahr und die Abwesenheit von Selbst- und/oder Fremdgefährdung. Mehrere 

Bewohnende haben die mangelnden Bewegungsmöglichkeiten insbesondere während der 

Eingewöhnungsphase kritisiert und brachten vor, dass dadurch u.a. das Körpergewicht 

unverhältnismässig zunehme.  

 

49. Bei Personen mit einer Massnahme nach Art. 59 StGB entscheidet die jeweils einweisende 

Behörde über die Ausgangsregelung. Die einweisende Behörde beantragt auch jeweils die 

Stufenänderung und erstellt gemeinsam mit den Ärztinnen und Ärzten der Fachgruppe 

Forensik die Massnahmenvollzugspläne. Für Bewohnende mit einer Verwahrung nach Art. 

64 StGB entscheidet die einweisende Behörde.  

 

50. Die Delegationen stellten anlässlich der beiden Besuche fest, dass auch für Bewohnende 

mit einer FU Progressionsstufen vorgesehen sind. Die Einstufung wird anhand von indivi-

duellen Vorgaben bewertet und vom Pflegeteam und den Ärztinnen und Ärzten gemacht. 

Festgehalten wird die Einstufung im individuellen Behandlungsplan und im Formular bzgl. 

der bewegungseinschränkenden Massnahmen. Die Voraussetzungen für den Ausgang, 

sind nach Angaben der Leitung, das Verlassen der Abteilung nur bei psychischer Stabilität 

und bei Absprachefähigkeit. Bei Missbrauch der Autonomie (d.h. bei Drogenkonsum, Kon-

sum psychotroper Substanzen, Alkoholkonsum, Entweichung, stark herausforderndem 

Verhalten, Aggressionen gegen Personal oder Mitbewohnende, etc.) wird in Absprache 

mit der betroffenen Person der Ausgang zeitlich befristet sistiert. 

 

51. Die Kommission hat den Eindruck gewonnen, dass aufgrund der speziellen strategischen 

Ausrichtung des Pflegezentrums und der Zusammensetzung der Bewohnenden ein sehr 

hohes Sicherheitsdispositiv umgesetzt wird. So erhielt auch die Kommission mehrere 

Rückmeldungen, dass die strikte Umsetzung des Sicherheitsdispositives belastend sei. 

Ebenso hatten Bewohnende das Gefühl, nur schwer in ihren Progressionsstufen vorwärts-

zukommen. 

 

52. Die Kommission erinnert daran, dass psychisch kranke Personen das Recht haben, 

in der am wenigsten einschränkenden Umgebung untergebracht und mit der am we-

nigsten beschränkenden oder eingreifenden Methode behandelt zu werden.41 

 

 
41 Empfehlung Rec(2004)10 des Ministerkomitees des Europarates zum Schutz der Menschenrechte und der 
Würde von Personen mit psychischer Krankheit, 22. September 2004, Art. 8; Grundsätze für den Schutz von psy-
chisch Kranken und die Verbesserung der psychiatrischen Versorgung, Res. 46/119 der UN-Generalversamm-
lung vom 17. Dezember 1991, A/RES/46/119, (MI Principles), Prinzip 9. 
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53. Die Kommission weist zudem darauf hin, dass eine Einrichtung für die Durchfüh-

rung einer FU nach dem ZGB, dann geeignet ist, wenn sie den individuellen medizi-

nischen Bedürfnissen der betroffenen Personen mit einem Minimum an persönli-

chen Einschränkungen gerecht wird.42  

 

 
E. Medizinische und pflegerische Versorgung 

 
54. Für die Bewohnenden besteht freie Hausarztwahl. Das Pflegezentrum Bauma AG verfügt 

über sechs Heimärzte sowie über eine Fachgruppe Forensik, die sich aus Fachleuten des 

Pflegezentrums sowie der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich (PUK) zusammen-

setzt. Auf der Frauenabteilung werden Betreuung und Therapie von Psychologinnen über-

nommen. Verschiedene Mitarbeitende in leitender Stellung verfügen zudem über ein CAS 

in forensisch-psychiatrischer Pflege und Betreuung.  

 

55. Die forensisch-psychiatrische Betreuung ist wochentags gewährleistet. Am Abend, an den 

Wochenenden sowie an Feiertagen kommen bei Bedarf die SOS-Ärzte.  

 

56. Die Kommission hat festgestellt, dass ein wichtiger Bestandteil der therapeutischen Be-

gleitung die Unterstützung in alltagsrelevanten Themen und bei der Wiederherstellung und 

Förderung der Selbstständigkeit und der Eigenverantwortung ist. Dabei werden die Be-

wohnenden in alltäglichen Fähigkeiten gefördert (Kochen, Einkaufen, Wäsche waschen, 

etc.) und durch die Integration in die Gruppe in ihrem sozialen Verhalten gestärkt. Die Ein-

richtung bietet Einzeltherapien. Zudem besteht ein Angebot von Aktivierungen in Gruppen 

und für Einzelpersonen, von Arbeitstherapien in Werkstätten sowie für die Nutzung eines 

zu therapeutischen Zwecken gestalteten Bauernhofes. 

 

57. Das Pflegezentrum verfügt über ein zahnmedizinisches Betreuungskonzept, das die jähr-

liche Kontrolle sicherstellt (interne und externe Behandlung möglich). Die Behandlung er-

folgt durch die mobile Zahnklinik MobiDent oder extern durch die «eigenen» Zahnärztinnen 

und Zahnärzte. Wenn Bewohnende regelmässige zahnärztliche Behandlung verweigern, 

wird dies jeweils dokumentiert.  

 
58. Die Pflegedokumentation ist nach Einschätzung der Kommission sehr detailliert und nach-

vollziehbar. Die Kommission begrüsst insbesondere die interdisziplinäre Zusammenarbeit, 

die auch aus der Dokumentation ersichtlich ist. Diverse Berufsgruppen dokumentieren ihre 

Tätigkeit in der elektronischen Pflegedokumentation CareCoach, jeweils mit gegenseitiger 

Einsichtsgewährung.  

 

59. Die Kommission hat festgestellt, dass das Pflegzentrum Bauma AG über wenige spezifi-

sche Pflege- und Betreuungskonzepte verfügt. Im CareCoach sind Assessmentinstru-

mente vorhanden. Die Themen Schmerz und Sturz werden nicht spezifisch in einem se-

paraten Konzept behandelt, jedoch während der Resident Assessement Instrument (RAI)-

 
42 Zwangsmassnahmen in der Medizin, SAMW, 2018, S. 23. 
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Beobachtungen abgeklärt und eingeschätzt. Sturzprotokolle sind im CareCoach vollstän-

dig ausgefüllt und nachvollziehbar erfasst. Sturzeinschätzungen bei neueintretenden Be-

wohnenden werden entlang der RAI-Beobachtungsphase vorgenommen. Das Thema Pal-

liative Care ist im Pflege- und Betreuungskonzept integriert, aber sehr allgemein formuliert. 

Einzelne Mitarbeitende haben einen Grundkurs Palliative Care besucht.  

 
60. Die medikamentösen Therapien wurden stichprobenweise überprüft. Die Delegationen 

stellten bei einer Vielzahl von Bewohnenden eine Multimedikation fest. Aufgrund der ge-

führten Gespräche konnten die Delegationen erkennen, dass sehr wohl ein Bewusstsein 

für dieses Problem besteht und Anstrengungen gemacht werden, um die Polypharmazie 

zu reduzieren. Die Wirkungen bei Verabreichung von Reservemedikation werden jedoch 

kaum erfasst. Die Kommission empfiehlt, die Wirkung von Reservemedikation syste-

matisch zu erfassen und entsprechend zu dokumentieren.   

 

 

F. Kontakte zur Aussenwelt  
 
61. Die Zimmer sind mit einem Telefon ausgestattet, über das alle Bewohnende Anrufe emp-

fangen können. Ausgehende Anrufe sind nach Progressionsstufe bzw. im Einzelfall gere-

gelt und im Behandlungsplan bzw. Vollzugsplan festgehalten.  

 

62. Der Internetzugang wird individuell durch Nutzungsvereinbarungen geregelt. Diese hän-

gen von der Absprachefähigkeit, d.h. der Progressionsstufe der betroffenen Person ab. 

Ähnlich wird der Zugang bspw. zu Computerspielen und Pornographie gehandhabt. Die 

Delegationen erhielten durch Gespräche mit Bewohnenden und Mitarbeitenden den Ein-

druck, dass der Zugang sehr beschränkt ist. Die Kommission empfiehlt einen nieder-

schwelligen Internetzugang zu ermöglichen.  

 

63. Die Kommission begrüsst die Förderung von Angehörigenbesuchen. Zweimal pro Woche 

übernimmt das Pflegezentrum die Kosten des Mittagessens für Angehörige. Einmal pro 

Jahr findet ein Begegnungstag für Angehörige statt. Es werden auch freiwillige Mitarbei-

tende insbesondere für Bewohnende eingesetzt, die kaum oder keine Kontakte haben.  

 

 
G. Informationen / Rechtsschutz / Beschwerdemöglichkeiten 

 
64. Das Eintrittsdossier informiert die Bewohnenden über ihre Rechte und Pflichten und enthält 

das Patientengesetz des Kantons Zürich, die Hausordnung und das Ethikleitbild.  

 

65. Das Ethikleitbild beschreibt u.a. die verschiedenen Beschwerdemöglichkeiten: Beschwer-

den können persönlich oder anonym, mündlich oder schriftlich gemacht werden. Für die 

Abgabe schriftlicher Beschwerden steht ein Beschwerdebriefkasten im Eingangsbereich 

des Pflegezentrums bereit. Alle Beschwerden sowie die getroffenen Massnahmen werden 

dokumentiert. Die Delegation überprüfte die Dokumentation und stellte fest, dass es wenig 



 

 
 

Nationale Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF) 
Commission nationale de prévention de la torture (CNPT)) 
Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) 
Cummissiun naziunala per la prevenziun cunter la tortura (CNPT) 
National Commission for the Prevention of Torture (NCPT) 

 

 
 

16/18 
 

Beschwerden gibt. Es besteht auch die Möglichkeit, die Unabhängige Beschwerdestelle 

für das Alter (UBA) des Kantons Zürich beizuziehen. 

 

66. Auf jeder Abteilung finden regelmässige Sitzungen mit den Bewohnenden statt, in der sie 

ihre Anliegen einbringen können. Die Sitzungen sind freiwillig und werden je nach Abtei-

lung protokolliert.  

 

 

H. Gewaltprävention  

 
67. Das Pflegezentrum verfügt über kein Gewaltpräventionskonzept. Es bekennt sich zur 

Charta zur Prävention von sexueller Ausbeutung, Missbrauch und anderen Grenzverlet-

zungen “Wir schauen hin“.43 Die Charta umfasst zehn Grundsätze, welche die vier The-

menbereiche Präventionskonzepte, Stärkung von Personen mit Unterstützungsbedarf, 

Schlüsselrolle der Mitarbeitenden sowie Einrichtung einer internen Meldestelle und exter-

nen Ombudsstelle betreffen.  

 

68. Die Charta wird ebenfalls dem Eintrittsdossiers beigelegt und die zehn Grundsätze sind in 

den Gängen ausgehängt. Allerdings gibt es keine spezifische interne Meldestelle. Bewoh-

nende können mündlich oder mittels Beschwerdeformular allfällige Vorkommnisse melden. 

In den letzten Jahren gab es keine Beschwerden im Zusammenhang mit Gewalt.  

 

69. Für die Mitarbeitenden findet eine regelmässige44 Schulung in Aggressionsmanagement 

statt.  

 
I. Sicherheit  

 

70. Das Pflegezentrum Bauma AG arbeitet für die Sicherheit in der Nacht (von 20.30 Uhr bis 

07.00 Uhr) mit einer privaten Sicherheitsfirma zusammen. Die Rundgänge im Innen- und 

Aussenbereich und auf dem gesamten Areal des Pflegezentrums wurden nach Massgabe 

des Pflegezentrums ausgearbeitet und sind schriftlich in einem Dienstpflichtheft festgehal-

ten.45 Das Sicherheitspersonal ist unbewaffnet und nach Angaben der Leitung einzig be-

fugt, im Einzelfall agitierte oder gewalttätige Bewohnende festzuhalten. Dabei hat es den 

Anweisungen des Pflegepersonals Folge zu leisten und ist in Deeskalationstechniken ge-

schult. Die Kommission nimmt die beschränkten Befugnisse des Sicherheitspersonals zur 

Kenntnis. Die Kommission empfiehlt sicherzustellen, dass das Sicherheitspersonal 

im Umgang mit Bewohnenden mit psychiatrischen Diagnosen oder psychischen Be-

einträchtigungen sowie vulnerablen Personen geschult ist.  

 

71. Falls eine Überweisung in eine psychiatrische Akutklinik unumgänglich ist (bspw. unmittel-

bare oder erwartbare Gefahr für Leib und Leben), wird bei Eskalation die Polizei gerufen, 

 
43 Eine verbandsübergreifende Charta: Home (charta-praevention.ch).  
44 Basiskurs, danach einmal pro Jahr ein Refresher-Kurs. Dieser wird bis zu dreimal pro Jahr durchgeführt. 
45 Die Kommission hat dieses Dokument nicht überprüft.  

https://www.charta-praevention.ch/?Home
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um die Verlegung zu begleiten oder für Spitaleinweisungen Hilfe zu leisten. Die Kommis-

sion nimmt zur Kenntnis, dass regelmässig ein Austausch zwischen der Leitung und der 

Kantonspolizei stattfindet. Ein Register mit Angaben zu den erfolgten Polizeieinsätzen fehlt 

jedoch. Die Kommission empfiehlt, ein Register für Polizeieinsätze sowie für die sich 

im Rahmen solcher Einsätze ereigneten Läsionen zu schaffen.46 

 

 

J. Mitarbeitende  

 

72. Die Kommission beobachtete einen respektvollen und freundlichen Umgang der Mitarbei-

tenden mit den Bewohnerinnen und Bewohnern des Pflegezentrums. Die Delegation er-

hielt vereinzelt die Rückmeldung von Bewohnenden, dass teilweise die Verständigung et-

was schwierig sei, da verschiedene Mitarbeitende nicht deutscher Muttersprache seien. 

Das Pflegezentrum bietet den Mitarbeitenden ein breites Aus- und Weiterbildungsangebot. 

Bei Vorfällen unter Bewohnenden und gegenüber Mitarbeitenden gibt es verschiedene Ge-

fässe, um solche Situationen zu diskutieren. Das Pflegezentrum verfügt über einen eige-

nen Nachtdienst. 

 

 

III. Zusammenfassung  

 

73. Das Pflegezentrum Bauma AG hat sich auf die Langzeitbetreuung von erwachsenen Per-

sonen mit stark chronifizierten, psychiatrischen Erkrankungen, die häufig mit zusätzlichen 

körperlichen Erkrankungen verbunden sind, die zusätzliche Pflege und Betreuung erfor-

dern, spezialisiert. Zu diesem Zweck nimmt das Zentrum sowohl Bewohnerinnen und Be-

wohner ohne Massnahme als auch Bewohnerinnen und Bewohner mit einer zivil- oder 

strafrechtlichen Massnahme auf. Das Zentrum hinterliess der Kommission im Bereich me-

dizinische und pflegerische Versorgung sowie Personal einen positiven Eindruck. Die 

Kommission stellte fest, dass bezüglich Fachpersonal das Pflegezentrum sehr gut dotiert 

ist. Allerdings beurteilt die Kommission die engen Räumlichkeiten und die Aussenbereiche 

kritisch, da sie kaum Bewegungsmöglichkeiten ermöglichen. Dies hat insbesondere auf 

die Bewohnenden mit einer Verwahrung nach Art. 64 StGB negative Auswirkungen, wes-

halb die Kommission die Vollzugsbedingungen der verwahrten Personen als nicht men-

schenrechtskonform einstuft. Die Kommission erhielt den Eindruck, dass aufgrund der spe-

ziellen strategischen Ausrichtung des Pflegezentrums und der Zusammensetzung der Be-

wohnenden ein sehr hohes Sicherheitsdispositiv umgesetzt wird. Sie erhielt die Rückmel-

dung, dass die Umsetzung des Sicherheitsdispositivs belastend wirken kann. Die Kommis-

sion erinnert daran, dass insbesondere für Bewohnende mit einer FU die medizinischen 

Bedürfnisse mit einem Minimum an persönlichen Einschränkungen erfüllt werden müssen. 

Letztendlich ist die Kommission der Meinung, dass die dauerhafte Unterbringung in einem 

Pflegeheim von Personen, die von einer Massnahme nach Art. 59 oder 64 StGB betroffen 

 
46 Rapport au Conseil fédéral suisse relatif à la visite effectuée en Suisse par le comité européen pour la préven-
tion de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 13 au 24 avril 2015, CPT/Inf 
(2016)18, S. 32.  
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sind, zu ausgesprochen schwierigen Abgrenzungsfragen47, zu einem reduzierten Grund-

rechtsschutz48 und zu einem intransparenten Rechtsweg führen kann.  

 

 

Für die Kommission:  

 

 
 

Martina Caroni 

Präsidentin der NKVF  

 
47 Zuständigkeit der Straffvollzugsbehörden oder der KESB/ Zivilgerichte.  
48 Zwangsbehandlungen sind im Strafvollzug nicht an die Voraussetzung der Urteilsfähigkeit und das Primat des 
mutmasslichen Willens geknüpft.  
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11. Juni 2024 
Stellungnahme zum Bericht der Nationalen Kommission zur Verhütung 
von Folter über deren Besuch im Pflegezentrum Bauma AG vom 12. April 
und 6. Juni 2023 

Sehr geehrte Frau Präsidentin 

Wir beziehen uns auf Ihre Einladung zur Stellungnahme in oben erwähnter Angelegenheit. 
Zum Bericht der NKVF über deren Besuche im Pflegezentrum Bauma äussern wir uns wie 
folgt: 

1. Vorbemerkungen 

Wie Sie in Ihrem Bericht zutreffend ausgeführt haben, handelt es sich beim Pflegezentrum 
Bauma um ein auf Langzeitbetreuung von erwachsenen Personen mit stark chronifizierten, 
psychiatrischen Erkrankungen spezialisiertes Pflegeheim. Es entspricht damit einem be­
sonderen Bedürfnis, zumal die Unterbringung entsprechender Personen angesichts fehlen­
der alternativer Unterbringungsmöglichkeiten oftmals mit erheblichen Schwierigkeiten ver­
bunden ist. Dies gilt insbesondere für Personen mit einer länger dauernden fürsorgerischen 
Unterbringung, die in psychiatrischen Kliniken oftmals fehlplatziert sind und von den zu­
ständigen Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB) nur mit Mühe in anderen Ein­
richtungen untergebracht werden können. Seitens Justizvollzug und Wiedereingliederung 
werden auch (verwahrte) Klienten ins Pflegezentrum Bauma eingewiesen. Die Mehrheit der 
älteren verwahrten Personen weist trotz Alter und angeschlagener Gesundheit immer noch 
eine hohe Rückfallgefahr bezüglich Gewalt- oder Sexualdelikte auf, so dass der Verwah­
rungsvollzug weiterhin in einem geschlossenen Setting erfolgen muss. Die betroffene Per­
son soll dabei so lange in einer Justizvollzugsanstalt bzw. Klinik bleiben, wie sie dort lege 
artis medizinisch versorgt werden kann. Ist dies nicht mehr der Fall, so ist das Pflegezent­
rum Bauma derzeit schweizweit die einzige Institution, die bezüglich Sicherheit und Pflege­
bedarf diese Dienstleistungen erbringen kann. 

Im Pflegezentrum Bauma können Menschen mit Störungsbildern aus dem gesamten 
Spektrum psychischer Erkrankungen (z.B. schizophrene Erkrankungen, Persönl ichkeitsstö­
rungen, paraphile Störungen, demenzielle Erkrankungen oder andere neurodegenerative 
Störungen), die mit deutlichen Beeinträchtigungen, aber auch aggressiven Verhaltensauf­
fälligkeiten einhergehen, betreut werden. Dieser komplexen Aufgabe wird mit einer intel")si­
ven und modellhaften Kooperation zwischen dem Pflegezentrum Bauma und dem Ambula-
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torium der Forensischen Psychiatrie und Psychotherapie der Psychiatrischen Universitäts­
klinik Zürich Rechnung getragen. Ein Grossteil der Bewohnerinnen und Bewohner ist zu­
dem komplex somatisch erkrankt und oft auch pflegebedürftig, so dass sie in der Regel in 
den vorbetreuenden Einrichtungen des Vollzugs nicht mehr tragfähig waren bzw. nur unzu­
reichend betreut werden konnten. Demgegenüber ist im Pflegezentrum Bauma eine adä­
quat umfassende pflegerische, aber auch forensisch-psychiatrische und psychotherapeuti­
sche Behandlung möglich, weshalb der therapeutische, medizinische und pflegerische 
Wohn- und Lebenskomfort im Pflegezentrum Bauma im Vergleich zur vorherigen Lebens­
und Betreuungssituation der Betroffenen steigt. 

Wir stimmen Ihnen zu, dass die gleichzeitige Aufnahme von Bewohnenden mit und ohne 
zivil- oder strafrechtliche Massnahme angesichts der unterschiedlichen anzuwendenden 
Gesetzesgrundlagen sehr anspruchsvoll ist und auch zu Vollzugsschwierigkeiten führen 
kann. Umso mehr nehmen wir mit Befriedigung zur Kenntnis, dass Sie die medizinische 
und pflegerische Versorgung der Bewohnenden sowie das Personal positiv beurteilt haben. 
Festgestellte Mängel bei der räumlichen Ausgestaltung und der damit einhergehenden Ein­
schränkung der Bewegungsfreiheit sowie bei der Belegung der geschlossenen Stationen 
sind selbstverständlich anzugehen, was von der Leitung des Pflegezentrums Bauma be­
reits in Aussicht gestellt worden ist. Das trifft auch auf festgestellte Mängel im Zusammen­
hang mit der Dokumentation und Begründung von bewegungseinschränkenden Massnah­
men und die teils mangelhafte Information über die dagegen möglichen Rechtsmittel zu. 

2. Zu den Ausführungen der NKVF 

Zu Rz. 24 

Wir stimmen zu, dass ausreichende Bewegungsmöglichkeiten von besonderer Bedeutung 
sind, insbesondere bei geschlossen geführten Stationen. Das Bereitstellen von Sportgerä­
ten gehört aber nicht zu den Bewilligungsvoraussetzungen für den Betrieb eines Pflege­
heims. Werden Sportgeräte zur Verfügung gestellt, was grundsätzlich zu begrüssen ist, ist 
der Sicherheit der einzelnen Bewohnenden ausreichend Rechnung zu tragen; allfällige Ge­
sundheitsrisiken sind zu vermeiden. Wie in Ihrem Bericht festgehalten, verfügt das Pflege­
zentrum Bauma denn auch über einen gut ausgestatteten Fitnessraum. Ob die seitens des 
Pflegezentrums Bauma vorgebrachten Argumente für die erforderliche Kontrolle der Fit­
nessräume vor dem Hintergrund der Vermeidung von Gesundheitsrisiken für die Bewohne­
rinnen und Bewohner vertretbar sind, können wir angesichts fehlender weiterer Angaben 
nicht beurteilen. 

Zu Rz. 31 und 32 

Wir stimmen Ihnen zu, dass bei jeglicher Freiheitsbeschränkung die Unterbringungsart zu 
beachten ist und die entsprechenden, spezifischen rechtlichen Grundlagen anzuwenden 
sind, was auch zu unterschiedlichen Rechtswegen führen kann. Im Bericht wird allerdings 
darauf hingewiesen, dass das Patientinnen- und Patientengesetz nicht klarstelle, ob für Be­
wohnende im Massnahmenvollzug die Regeln nach Art. 385 ZGB (Beschwerde bei der 
KESB) oder Art. 439 Abs. 1 Ziff. 5 und Abs. 2 ZGB (Beschwerde beim Gericht) anwendbar 
seien. Dem stimmen wir nicht zu: Soweit die Bestimmungen des Patientinnen- und Patien­
tengesetzes bei Massnahmen überhaupt anwendbar sind, ergibt sich aus dem Wortlaut 
von dessen § 27 Abs. 2, dass für das Verfahren und den Rechtsschutz die Bestimmungen 
des ZGB sowie des EG KESR zu den freiheitseinschränkenden Massnahmen im Rahmen 
fürsorgerischer Unterbringungen sinngemäss anwendbar sind. Dies spricht für die Anwen­
dung von Art. 439 Abs. 1 Ziff. 5 und Abs. 2 ZGB. 
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Zu Rz. 39 

Die Art. 384 f. ZGB regeln ausdrücklich die Protokollierungs- und Informationspflicht der 
Pflegeeinrichtung und die jederzeitige Möglichkeit der Beschwerde an die KESS gegen 
Einschränkungen der Bewegungsfreiheit urteilsunfähiger Personen. Diese Regelung gilt 
sinngemäss auch bei Personen, die im Rahmen einer fürsorgerischen Unterbringung in ei­
nem -Pflegeheim untergebracht sind (Art .. 438 ZGB). Anders als bei der Anordnung einer 
fürsorgerischen Unterbringung verlangt das Gesetz mithin keinen schriftlichen Entscheid 
mit Rechtsmittelbelehrung. Wir unterstützen aber die Empfehlung, alle bewegungsein­
schränkenden Massnahmen schriftlich zu verfügen und mit einer klaren Rechtsmittelbeleh­
rung zu versehen. Ebenso empfiehlt es sich hierbei, neben der betroffenen auch ihre ver­
tretungsberechtigte oder allenfalls von ihr nach Art. 432 ZGB bezeichnete Vertrauensper­
son über die verfügte Massnahme und den entsprechenden Rechtsmittelweg zu informie­
ren. 

Zu Rz. 40 

Das Prinzip der Verhältnismässigkeit ist gerade bei freiheitseinschränkenden Massnahmen 
von besonderer Bedeutung. Wir unterstützen deshalb mit Nachdruck die Empfehlung, den 
Dokumentationsprozess dahingehend zu verbessern, dass die Verhältnismässigkeit der 
angeordneten Massnahmen jederzeit ausreichend nachvollziehbar ist. 

Zu Rz. 60 

Bei der Dokumentationspflicht handelt es sich um ein wesentliches Element der ärztlichen 
bzw. pflegerischen Sorgfalt. Es ist nicht Usus, dass intendierte Wirkungen von Medikatio­
nen bzw. von einzelnen Medikamenten spezifisch dokumentiert werden: Anderes gilt be­
züglich Nebenwirkungen, insbesondere auch solche infolge interagierender Medikamente. 
Für ein Alters- und Pflegeheim ist insbesondere die Pflegedokumentation relevant. Dane­
ben sind auch Einträge in der ärztlichen Dokumentation relevant, diese werden aber nicht 
zwingend am selben Ort aufbewahrt, weshalb wir davon ausgehen, dass vorliegend nur die 
Pflegedokumentation stichprobenmässig überprüft worden ist. Die Wirkung von Medika­
menten ergibt sich in einer solchen allgemein aus den Beschreibungen der körperlichen 
und psychischen Verfassung der Patientin oder des Patienten. Insgesamt ist jedoch der 
Notwendigkeit zur Achtung der Verhältnismässigkeit in Bezug auf die notwendige Medika­
tion und die - wo immer möglich - Herabsetzung derselben, zuzustimmen. 

Zu Rz. 70 

Wir unterstützen die Empfehlung, wonach jegliche für das Pflegezentrum Bauma tätige 
Person, die in Kontakt mit den Bewohnenden kommen könnte, für die damit zusammen­
hängende Problematik ausreichend sensibilisiert und geschult sein muss. Dies entspricht 
auch der Bewilligungsvoraussetzung, dass das Pflegezentrum Bauma über das für eine 
fachgerechte Versorgung der Patientinnen und Patienten notwendige Personal verfügen 
muss(§ 36 Abs. 1 lit. b GesG). Dies gilt gleichermassen für das (ordentliche) Pflegeperso­
nal des Pflegezentrums als auch für weitere beigezogene Hilfspersonen, deren fachliche 
Eignung ein unerlässliches Element für deren Beizug darstellt. 
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Zu Rz. 71 

Der Beizug von Blaulichtorganisationen stellt für betroffene Personen oftmals eine starke 
Belastung dar. Polizeiliche Einsätze werden denn von den Polizeikräften auch regelmässig 
dokumentiert und sind in der Folge aus den entsprechenden polizeilichen Informationssys­
temen ersichtlich. Wir unterstützen deshalb die Empfehlung, den Beizug der Polizei auch 
von Seiten des Pflegezentrums Bauma systematisch zu dokumentieren, und zwar nicht nur 
in den einzelnen Patientendokumentationen der betroffenen Personen, sondern auch in ei­
ner Art Register. Dies ermöglicht insbesondere eine bessere Reflexion des eigenen Verhal­
tens und der Zweck- und Verhältnismässigkeit des Polizeibeizugs. 

Abschliessend bedanken wir uns für die Möglichkeit zur Stellungnahme. 

Freundliche Grüsse 

Natalie Rickli 

Kopie z.K. an: 
- Amt für Gesundheit, Amtsleitung 
- Direktion der Justiz und des Innern 
- Pflegezentrum Bauma, Zentrumsleitung 
- Psychiatrische Universitätsklinik Zürch 
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Bericht der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter über ihren Besuch im 
Pflegezentrum Baurna - Stellungnahme 

Sehr geehrte Frau Caroni 

In der Beilage senden wir Ihnen die Stellungnahme des Pflegezentrums Baurna zum 
«Bericht an den Regierungsrat des Kantons Zürich betreffend den Besuch der Nationalen 
Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF) im Pflegezentrum Bauma AG vorn 12. April 
und 6. Juni 2023». 

Die Stellungnahme haben wir ebenfalls an die Regierungsrätin Natalie Rickli versendet. 

Freundliche Grüsse 

//L,L J 
Al6'ed-Weidmann 
Mitglied der Geschäftsleitung Heimleitung Leitung Pflege 
Töss Gruppe 
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Stellungnahme des Pflegezentrum Bauma zum 

«Bericht an den Regierungsrat des Kantons Zürich betreffend den Besuch der 
Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF) im Pflegezentrum Bauma AG 
vom 12. April und 6. Juni 2023» 

Da der Bericht an den Regierungsrat des Kantons Zürich gegangen ist, laden wir diesen gerne ein, 
sich selbst ein Bild zu machen. Insbesondere deshalb, da das Pflegezentrum Bauma feuerpolizeiliche 
Anordnungen, räumliche - und lnfrastrukturvorschriften der Gesundheitsdirektion und 
sicherheitsrelevante Aspekte zum Schutz der Bewohnenden, des Personals und der Bevölkerung sehr 
genau berücksichtigt. Dabei steht stets das Wohlergehen unserer Bewohnenden im Fokus. Der Erfolg 
unserer Arbeit sehen wir als Bestätigung. Ergänzt mit diesem Blickwinkel erscheint der Bericht der 
NKVF in einem differenzierteren Licht, worauf nachfolgend in kurzer Form hingewiesen werden soll. 

Es entspricht unserer Firmenkultur, dass wir offen sein wollen für externe Besuche (vgl. Ziffer 2Ji, 

resultierende Empfehlungen und, dass Vorschriften sehr genau umgesetzt werden (vgl. Ziffern 34, 36, 39, 

40). Entsprechend betrachten wir auch den «Bericht an den Regierungsrat des Kantons Zürich 
betreffend den Besuch der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter (NKVF)», erhalten am 
15. April 2024. Wir nehmen ihn zum Anlass angesprochene Punkte zu reflektieren. 

Faktenbasierte Empfehlungen wurden zwischen dem ersten und zweiten Besuch bereits umgesetzt 
(vgl. Ziffern 41 , 42, 45). Schade, dass der Bericht dies nicht adäquat spiegelt. Andere, subjektiv 
begründete Empfehlungen und Eindrücke benötigen eine kritische Beurteilung. So stehen gewisse 
Empfehlungen im Widerstreit mit Vorschriften, sicherheits- und therapeutisch erfolgsrelevanten, z. T. 
im Prozess befindlichen Aspekten. Leider bestand nicht die Möglichkeit, diese im Vorfeld der 
Abfassung des Berichtes mit der NKVF zu besprechen. Als Beispiele dazu möchten wir generell 
innenarchitektonische und bewegungseinschränkende Faktoren nennen, worauf sich die meisten im 
Bericht erwähnten Empfehlungen beziehen. Manchmal braucht es Jahre bis Jahrzehnte, wenn es 
denn möglich ist, manche Bewohnende an mehr Freiheiten heranzuführen und sie darin zu fördern 
(vgl. Ziffern 24, 52, 53, 62, 73). Wir sind laufend daran neue Konzepte zu erarbeiten, mit Ausdauer vorsichtig 
umzusetzen und zu verbessern. Das ist umso schwieriger, da das Pflegezentrum Bauma 
hochspezialisierte Pionierarbeit leistet. Eine pauschale Umsetzung externer, subjektiver 
Empfehlungen ohne therapeutischen Rückhalt erachten wir als zu gefährlich für alle Seiten . 
Entsprechend verfolgen wir einen dynamischen Weg. 

Kritisch zum Bericht der Nationalen Kommission zur Verhütung von Folter möchten wir anmerken: Es 
werden zumeist subjektive Eindrücke oder selektive Wahrnehmungen vermittelt und weniger 
messbare Fakten. Es fehlt eine gewisse Ausgewogenheit. Das vermittelt den Eindruck einer 
Konzentration auf gesuchtes, vermeintlich Negatives (vgl. Ziffer 70) ohne Gegenüberstellung des 
Konträren en gros (vgl. dazu die beiden Artikel in der Neuen Zürcher Zeitung vom 8. und 9. April 
2024ii). Entsprechend kommt für uns auch eine angemessene Würdigung der anerkannt sehr 
erfolgreichen, hoch komplexen (vgl. Ziffern 5-7) und professionellen Arbeit im Pflegezentrum Bauma, die 
auch die NKVF bei ihrem Besuch äusserst überraschte, zu kurz. 

Unter der Berücksichtigung obiger Ausführungen freut es uns, dass der Bericht Gedankenanstösse 
und Empfehlungen zur Weiterentwicklung (vgl. Ziffern 60, 71) vermittelt und, zumindest indirekt, die sehr 
erfolgreiche Arbeit und Ausrichtung des Pflegezentrums Bauma bestätigt. 

Bauma, 6. Mai 2024, GL 

; Es werden primär in dieser Stellungnahme die Ziffern der Abschnitte des Berichtes der NKVF angesprochen, 
wo fett markierte Texte vorkommen. 

;; Siehe: pz-bauma.ch. 

https://pz-bauma.ch
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